


Allgemeine Bedingungen der DGOI    

für das Curriculum Implantologie „8+1“  

(Stand Juli 2006) 

1.	� Anmeldung: Ihre Anmeldung zum Curriculum Implantologie „8+1“ erfolgt schriftlich auf dem vorgedruckten Anmeldeformular und ist für Sie 
verbindlich. Die Teilnehmerzahlen sind limitiert, daher werden Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs bei der DGOI bis zum Erreichen 
der maximalen Teilnehmerzahl berücksichtigt. Innerhalb von 14 Tagen nach Eingang Ihrer Anmeldung bei der DGOI erhalten Sie eine schrift-
liche Teilnahmebestätigung.

2.	� Zahlung der Kursgebühr: Die Kursgebühr ist per Überweisung in zwei Raten zu entrichten; Sie erhalten jeweils eine Rechnung. Ihre Über
weisung erfolgt auf das angegebene Konto der DGOI unter Angabe des Teilnehmernamens und der Rechungsnummer. Der erste Teilbetrag  
(2.500 € für DGOI-Mitglieder / 3.500 € für Nichtmitglieder) ist bis spätestens vier Wochen vor Beginn des ersten Kurswochenendes (Zahlungs-
eingangstermin) zu entrichten. Den Restbetrag in Höhe von 2.300 € entrichten Sie bis spätestens vier Wochen vor Beginn des 5. Kurswochen
endes (Zahlungseingangstermin). Übungsmodelle und Humanpräparate sind in der Kursgebühr enthalten.

3.	� Rücktritt: Der Teilnehmer / die Teilnehmerin kann bis zu einer Frist von sechs Wochen vor Beginn der Kursreihe kostenfrei zurücktreten. Bei 
einem anschließenden Rücktritt bis vier Wochen vor Beginn der Kursreihe fallen Stornogebühren in Höhe von 10 Prozent der gesamten Kurs-
gebühr an, bei einem späteren Rücktritt bis zwei Wochen vor Beginn der Kursreihe betragen die Stornogebühren 20 Prozent der Kursgebühr. 
Anschließend werden Stornogebühren in Höhe von 50 Prozent der gesamten Kursgebühr fällig. Der Rücktritt muss schriftlich gegenüber dem 
DGOI-Büro in Kraichtal erklärt werden. Benennt der Teilnehmer / die Teilnehmerin bis zwei Wochen vor Kursbeginn schriftlich einen zahlenden 
Ersatzteilnehmer, fallen keine Stornogebühren an.

4.	� Hospitation und Supervision: Eine ganztätige Hospitation bei einem Experten der DGOI und eine Supervision (Durchführung einer implanto­
logischen Operation unter Aufsicht eines Experten der DGOI) sind Bestandteil des Curriculum Implantologie „8+1“. Die Gebühren für Hospitation 
und Supervision sind nicht in der Kursgebühr enthalten, sondern gesondert zu entrichten. Die Abrechung erfolgt über die jeweilige Hospitations- 
bzw. Supervisionspraxis. Eine Liste mit Hospitationspraxen und Supervisoren erhalten Sie von der DGOI oder finden Sie in der Zeitschrift für 
Orale Implantologie bzw. im Internet unter www.dgoi.info (Liste „Patenzahnärzte“). 

5.	� Verhinderung für ein Seminarwochenende: In Ausnahmefällen ist bei begründeter und dokumentierter Verhinderung für ein Seminarwochen-
ende der Wechsel in eine andere Seminarreihe möglich. In diesem Fall ist die unverzügliche Kontaktaufnahme mit dem DGOI Büro Kraichtal 
erforderlich. Die Abwesenheit ist auch nachträglich zu melden.

6.	� Programm- und Terminänderungen: Die DGOI ist selbstverständlich um die Durchführung der Kursreihe gemäß Vorankündigung bemüht.  
Änderungen des Programmablaufs, der Veranstaltungsorte und der Programminhalte behält sich die DGOI vor. Aus wichtigem Grund, wie  
z. B. Verhinderung des Referenten behält sich die DGOI vor, das Kurswochenende auf einen späteren Termin zu verlegen oder auch den Ver
anstaltungsort zu ändern. In diesem Falle werden Sie unverzüglich unter der von Ihnen angegebenen Adresse, E-Mail Adresse, Telefon- oder 
Faxnummer benachrichtigt. Ansprüche gegen die DGOI gleich welcher Art, insbesondere auf Schadens- oder Aufwendungsersatz, aufgrund 
einer Verlegung sind ausgeschlossen, außer in Fällen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens der gesetzlichen Vertreter, Angestellten 
oder sonstigen Erfüllungsgehilfen der DGOI.

7.	� Absage/Verlegung der Seminarreihe: Bei mangelnder Teilnehmerzahl behält sich die DGOI  vor, die gesamte Seminarreihe abzusagen oder  
auf einen späteren Termin zu verlegen. In diesem Falle werden Sie unverzüglich benachrichtigt. Wird die Seminarreihe abgesagt, wird Ihnen 
die bereits bezahlte Kursgebühr umgehend erstattet. Wird die Seminarreihe verlegt, können Sie Ihre Anmeldung innerhalb einer Woche nach 
Zugang der Benachrichtigung über die Verlegung bzw. den Ersatztermin schriftlich stornieren. In diesem Fall wird Ihnen die bereits bezahlte 
Kursgebühr umgehend zurückerstattet. In diesen Fällen sind weitergehende Ansprüche gegen die DGOI ausgeschlossen, außer bei Vorliegen 
von vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten der gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen der DGOI.

8.	� Haftung: Bezüglich der Kurstermine, Ausschreibung, Inhalt und Durchführung der Kurse haftet die DGOI nur bei Vorsatz und grober Fahrlässig-
keit. Die Haftungsbegrenzung gilt auch für die gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen der DGOI. Die Haftung für 
Personenschäden bleibt unberührt.

9.	� Testate / Urkunde: Nach Abschluss jedes Kurswochenendes ist die Testatseite vom Kursleiter zu unterschreiben. Mit der vollständig unterschrie-
benen Testatseite weisen Sie Ihre Anwesenheit bei den einzelnen Kurswochenenden nach. Nach Abschluss der Kursreihe schicken Sie bitte die 
gesamte Testatseite mit den jeweiligen Unterschriften für die neun Wochenenden, der Hospitation und Supervision an die DGOI, Büro Kraichtal. 
Falls alle Nachweise vorliegen, erhalten Sie am letzten Wochenende das Zertifikat „Curriculum Implantologie 8+1“ der DGOI.

10.	�Schlussbestimmungen: Für die mit der DGOI auf der Grundlage dieser Bedingungen abgeschlossenen Verträge und der daraus resultierenden 
Ansprüche gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Ver-
trag ist Karlsruhe, wenn der Kunde Kaufmann ist, keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes verlegt oder dessen Wohnsitz / gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.  
Sollten Bestimmungen dieser Allgemeinen Bedingungen und / oder des Vertrages unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht. 


